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Seit dem 1. Januar 2015 gilt in Deutschland ein flächen-
deckender Mindestlohn von brutto 8,50€ je Stunde. Zu
den bisherigen Auswirkungen der neuen Lohnuntergren-
ze liegen gegenwärtig nur wenige wissenschaftlich fundier-
te Untersuchungsergebnisse vor [vgl. BOSSLER und GER-
NER (2016), GARLOFF (2015), KUBIS et al. (2015), SCHUBERT
und WEBER (2016), VOM BERGE et al. (2016)]. Jüngste Er-
gebnisse des ifo Konjunkturtests vom März 2016 erlau-
ben nun weitere Einsichten in die kurzfristigen Mindest-
lohneffekte. Darüber hinaus ermöglicht ein Vergleich mit
Befragungsergebnissen vom November 2014 [vgl. hier-
zu ERTHLE et al. (2014), LEHMANN et al. (2015)] erstmals,
Erwartungen und Wirklichkeit der Mindestlohneffekte aus
der Sicht von insgesamt knapp 4.800 Unternehmen ein-
ander gegenüberzustellen.1 Dieser Blickpunkt stellt die
Ergebnisse für Ostdeutschland und Westdeutschland vor.
Die Ergebnisse für Deutschland insgesamt werden von
SAUER und WOJCIECHOWSKI (2016) analysiert.

Höhere Betroffenheit in Ostdeutschland

Zunächst wurden die Unternehmen gefragt, ob sie vom
Mindestlohn betroffen sind, wobei sowohl die direkte als
auch die indirekte Betroffenheit einbezogen war. Im ifo
Kon junkturtest vom März 2016 wurde diese Frage von
insgesamt 46 % der Befragungsteilnehmer in Ostdeutsch -
land und 34 % der Unternehmen in Westdeutschland be-
jaht (vgl. Abb. 1). Demzufolge entfaltet der Mindestlohn
in Ostdeutschland eine deutlich größere Reichweite als
in Westdeutschland. Zudem betrifft er anteilsmäßig mehr
Firmen im Handel als im Verarbeitenden Gewerbe oder
dem Bauhauptgewerbe. Dieses Muster reflektiert das ge -
ringere Lohnniveau in Ostdeutschland gegenüber West-
deutschland [vgl. hierzu auch KLUGE und WEBER (2016)],
sowie die niedrigeren Verdienste in den konsumnahen
Dienstleistungsbereichen gegenüber der Industrie. Die Un -
terschiede zwischen den Regionen und Wirtschaftszwei-
gen finden sich auch in anderen Erhebungen zur Betrof-
fenheit vom Mindestlohn wieder [vgl. z. B. BELLMANN et al.
(2015), SCHUBERT und WEBER (2016), STATISTISCHES BUN-
DESAMT (2016)].

Überraschenderweise hat ein signifikanter Teil der Befra-
gungsteilnehmer die eigene Betroffenheit vom Mindest-
lohn vor dessen Einführung unterschätzt. Dies ergibt ein
Vergleich der Selbsteinschätzungen der Unternehmen vom
November 2014 mit jenen vom März 2016. Insgesamt
13 % der ostdeutschen und sogar 17% der westdeut-
schen Unternehmen, die an beiden Befragungen teil -
genommen haben, korrigierten ihre Erwartungen vom
November 2014 entsprechend. Dadurch erhöhte sich
insbesondere in Westdeutschland die Betroffenheitsquote
erheblich. Gleichzeitig gab es in beiden Regionen einen
kleineren Anteil (8 %) an Unternehmen, die die eigene Be-
troffenheit überschätzt hatten. Offen bleibt, wie die Unter -
schiede zwischen Erwartung und Wirklichkeit der eige nen
Betroffenheit vom Mindestlohn zu erklären sind. Mögli-
cherweise hat die Lohnuntergrenze über Spillover-Effekte
auch solche Unternehmen betroffen, die eigentlich nicht
unter die Mindestlohnregelung fallen. SCHUBERT und WE-
BER (2016) weisen derartige Spillover-Effekte des flächen -
deckenden Mindestlohns in der gewerblichen Wirtschaft
Sachsens nach. Möglicherweise haben die Unternehmen
den Begriff „Betroffenheit“ im März 2016 aber auch nur
weiter gefasst als im November 2014. Beispielsweise gel-
ten die mit dem Mindestlohn eingeführten Dokumenta -
tionspflichten auch für Unternehmen, die bereits 2014
nur Löhne von mehr als 8,50€ je Stunde zahlten. Viel-
leicht haben diese Unternehmen die Frage nach der Be-
troffenheit im November 2014 mit Blick auf ihre Löhne
verneint, im März 2016 mit Blick auf die Dokumenta -
tionspflichten jedoch bejaht.

Insgesamt weniger Maßnahmen ergriffen als 2014
geplant

Vom Mindestlohn betroffene Unternehmen wurden in  einem
zweiten Schritt nach ihren Anpassungsmaßnahmen ge-
fragt. Den Firmen wurden mehrere potenzielle Reaktions -
möglichkeiten vorgegeben; Mehrfachantworten waren mög -
lich. Am häufigsten haben die Unternehmen nach eigenen
Angaben versucht, die gestiegenen Personalkosten zu-
mindest teilweise über Preiserhöhungen an ihre Kunden
weiterzureichen (vgl. Abb. 2). Insgesamt 29 % der ost-
deutschen und 14 % der westdeutschen Befragungsteil-
nehmer machten von dieser Möglichkeit Gebrauch. Je-
weils jedes fünfte bis sechste betroffene Unternehmen in
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Ostdeutschland sowie jedes achte bis zehnte betroffene
Unternehmen in Westdeutschland verkürzte darüber hin-
aus die Arbeitszeit seiner Beschäftigten, hielt sich bei
 Investitionen zurück oder kürzte Sonderzahlungen. Ins-
gesamt scheinen die Unternehmen versucht zu haben,
Entlassungen zumindest kurzfristig zu vermeiden. Von
 einem mindestlohnbedingten Personalabbau berichteten
gut ein Jahr nach Einführung der Lohnuntergrenze nur
16 % der ostdeutschen und 13 % der westdeutschen Teil -
nehmer am ifo Konjunkturtest. Insgesamt 44 % bzw. 59%
der vom Mindestlohn betroffenen Unternehmen haben
nach eigenen Angaben bislang überhaupt nicht auf den
Mindestlohn reagiert.

Der vergleichsweise hohe Anteil der Unternehmen ohne
Maßnahmen überrascht. SCHUBERT und WEBER (2016) er-
mitteln für die gewerbliche Wirtschaft Sachsens deutlich
höhere Anpassungsintensitäten. Die Ergebnisse sind auch
deswegen bemerkenswert, weil im November 2014 so-
wohl in Ostdeutschland als auch in Westdeutschland
noch ein deutlich höherer Anteil der Unternehmen, die sich
damals als betroffen einstuften, davon ausgegangen war,
mit einzelnen Maßnahmen auf den Mindestlohn reagie-
ren zu müssen [vgl. LEHMANN et al. (2015)]. Ein detaillier-

ter Vergleich der Ergebnisse aus beiden Erhebungen legt
nahe, dass der Rückgang der Maßnahmeintensität auf
unterschiedlichen Ursachen in Ostdeutschland und West -
deutschland beruhen dürfte.

In Ostdeutschland ist der Anstieg des Anteils der Un-
ternehmen ohne Maßnahmen vor allem darauf zurückzu-
führen, dass Unternehmen, die sich in beiden Erhebungen
als betroffen einstuften, im November 2014 angekündigte
Maßnahmen zwischenzeitlich doch nicht umgesetzt ha-
ben. Insbesondere haben die Betriebe entgegen ihrer An -
kündigung weniger Abstriche bei Sonderzahlungen und
ihren Beschäftigten gemacht. Dies lässt sich so interpre-
tieren, dass die ostdeutschen Unternehmen vom Mindest -
lohn weniger intensiv betroffen sind, als sie ursprünglich
erwarteten, sodass der flächendeckende Mindestlohn einen
geringeren Anpassungsdruck ausgeübt hat. Beispielswei -
se könnte die stabile konjunkturelle Lage die Auswirkungen
des Mindestlohns etwas abgemildert haben. Möglicher-
weise haben die Unternehmen die geplanten Maßnahmen
bisher auch aufgeschoben und nehmen kurzfristig Rendi -
teminderungen in Kauf. Dies könnte langfristig jedoch die
Investitionsfähigkeit der Betriebe beeinträchtigen. Ins ge samt
könnten längerfristig doch noch umfangreichere Anpas-

Quelle: ifo Konjunkturtest vom März 2016.

Abbildung 1: Anteil der vom flächendeckenden Mindestlohn betroffenen Unternehmen in Ost- und 
Westdeutschland
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sungsmaßnahmen auftreten, vor allem dann, wenn sich die
konjunkturelle Lage in Zukunft wieder eintrüben sollte.

In Westdeutschland scheint die durchschnittliche
Maßnahmenintensität dagegen eher deswegen geringer
zu sein als ursprünglich erwartet, weil die westdeutschen
Unternehmen den Begriff der Betroffenheit im März 2016
umfassender interpretierten. Jene westdeutschen
Unterneh men, die sich im Jahr 2014 ebenso wie im Jahr
2016 als betroffen einstuften, haben die im November
2014 angekündigten Maßnahmen größtenteils auch um-
gesetzt. Unter den Unternehmen, die sich im Jahr 2016
als betroffen einstuften, im Jahr 2014 aber nicht, hat der
weit überwiegende Teil (70 %) hingegen keine Maßnah-
men ergriffen. Dies erhärtet den Verdacht, dass, wie
oben angedeutet, sich nunmehr auch solche Unterneh-
men zur Gruppe der Betroffenen zählen, die allein durch
die Doku mentationspflichten vom Mindestlohn „betroffen“
sind. So fern sich diese Unternehmen keinen mindest-
lohnbedingt gestiegenen Kosten gegenüber sahen, wer-
den sie kaum die angesprochenen Maßnahmen ergrif-
fen haben. Dadurch senkt sich rein rechnerisch der
Anteil der „betroffenen“ Firmen, die mit betrieblichen
Maßnahmen auf die Einführung des flächendeckenden
Mindestlohns reagieren mussten.

Auswirkungen auf die Beschäftigung

Neben den bislang vorgestellten Reaktionen sind weitere
Mindestlohneffekte mit Blick auf die Beschäftigung zu er-
warten. Schließlich beabsichtigte der Gesetzgeber mit der
Einführung des Mindestlohns auch die Umwandlung von
geringfügig entlohnter Beschäftigung („Minijobs“) in sozial -
versicherungspflichtige (Teilzeit-)Beschäftigung. Diese Um -
wand lung ergibt sich aufgrund der Einkommensgrenze für
geringfügig entlohnte Beschäftigungsverhältnisse automa -
tisch, sofern die Arbeitszeit der Beschäftigten nicht auf
53 Stunden je Monat beschränkt wird. Im März 2016 wur-
den die vom Mindestlohn betroffenen Teilnehmer des ifo
Konjunkturtests daher nach Änderungen bei den Be-
schäftigungsverhältnissen in ihren Unternehmen gefragt.
Auch hier konnten die Firmen aus mehreren Antwortmög -
lichkeiten wählen. Insgesamt ein Drittel der vom Mindest-
lohn betroffenen Befragungsteilnehmer (Ostdeutschland:
33 %, Westdeutschland: 36 %) berichtete von Verände-
rungen bei der Beschäftigung (vgl. Abb. 3). Dabei wurden
nach Angaben der Mehrheit der Firmen Minijobs ersatz-
los abgebaut. Eine Umwandlung in sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigungsverhältnisse nahm nur ein gerin -
ger Anteil der Firmen vor. Nur jeweils etwa 5 % der

Quelle: ifo Konjunkturtest vom März 2016.

Abbildung 2: Durchgeführte Anpassungsmaßnahmen in den vom flächendeckenden Mindestlohn 
betroffenen Unternehmen in Ost- und Westdeutschland
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Unternehmen in Ost- und Westdeutschland berichteten,
trotz der Einführung des Mindestlohns zusätzliche sozial-
versicherungspflichtige Beschäftigung geschaffen zu ha-
ben. Im Gesamtbild mit den oben genannten weiteren
Anpassungsreaktionen kann somit von einer umfangrei-
chen Um wandlung der Beschäftigungsverhältnisse oder
gar einer beschäftigungssteigernden Wirkung des Min-
destlohns bis lang keine Rede sein.

Fazit

Die mindestlohnbezogenen Sonderfragen im ifo Konjunk -
turtest vom März 2016 bestätigen somit in der Tendenz
das Bild, das sich auch aus anderen Erhebungen zu der
Reichweite des Mindestlohns ergibt. Zugleich verdeutlicht
der Vergleich zur Erhebung vom November 2014 erst-
mals, dass die Unternehmen im Vorfeld der Einführung
des Mindestlohns die Reichweite der Lohnuntergrenze
samt ihrer Begleitregelungen für die eigene Geschäfts -
tätigkeit insbesondere in Westdeutschland anscheinend
etwas unterschätzt, das Ausmaß des Eingriffs insbesonde -
re in Ostdeutschland womöglich aber etwas überschätzt
haben.
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Abbildung 3: Änderungen der Beschäftigungsverhältnisse in den vom flächendeckenden Mindestlohn 
betroffenen Unternehmen in Ost- und Westdeutschland
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